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Bekanntmachung
Nr . 6 2202 7. 17. K. R. A..

betreffend Beschlllgnahmem Weiden. WeidenftölKen, WeideWenen nnd Weidenrinden.
Vom !0. Oktober ISI7.

Nachstehende Bekanntmachung wirb auf Ersuchen
des Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit hem Bemerken,
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zu¬
widerhandlung nach 8 6 der Bekanntmachung über
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26 . April 19l7 (Reichs -Gesetzbl . S . 376 )*)
bestraft wird - Auch kann der Betrieb des .Handels¬
gewerbes gemäß her Bekanntmachung zur Fernhal¬
tung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 19l5 (Reichs -Gesetzbl . S . 603)
untersagt werden.

8 1.
Von der Bekatintniachmig betroffene © cflntftäWDr.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :!,
alle Weiden und Wcidenstöcke (aus dem Stock und
gesch-,litten ), Weidcnschienen sowie Äeioenrindien,

8 2.
Beschlagnahme.

Die im 8 1 bezeichneten Gegenstände werden
hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechts-
lleschästliche Verfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver¬

engen gleich , die im Wege der Zwangsvoll-
itreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
tra l e bis zu zehntausend Mark wird , sofern

«U nach allgemeine « Strasgesetze, , höhere Strafen!
Erwirkt sind , bestraft:

3.

wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstaisd
bnseiteschasft , beschädigt oder zerstört , verwen¬
det verkauft oder kaust , oder ein anderes Bex-

^berungs - oder Erwerbsgeschüft üher ihn ab-

wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Ge-
uenstände zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln , zuwiderhandelt,'
wer den erlassenen Aussührungsbestimimingen
iuwtderhandelt.

Trotz der Beschlagnahme ist das Ernten unter
sachgemäßer Schonung aller Anpflanzungen sowie
das Trocknen , Schälen , Spalten und Sortieren
erlaubt.

.8 4.
Beränfzerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme dürfen veräußert und
geliefert werden:
1. Weiden und Weiden  st öcke allgemein an

Aufkäufer , die mit einem Ausweis der für ihren
Wohnort zuständigen Kriegsämtsstelle versehen
sind (amtliche Aufkäufer ) ;

2. Weiden und Weiden  st öcke von den amt¬
lichen Aufkäufern oder solchen gewerbsmäßigen

,Weidenzüchtern , deren Jahresernte mehr als
2000 Zentner grüner Weiden beträgt (Groß¬
züchter ) , auf Grund eines Freigabescheines der
Kriegs - Rohstofs - Abteiluug des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums;

3 . W c i d e n s ch i e n e n auf Grund eines beson¬
deren Freigabescheines der Kriegs -Rohstoff -Ab-
teilnng des Königlich Preußischen Kriegsmini-
steriums;

4 . Weidenrinden  an die Rinden -Eiukaufs-
gesellschaft m . b . H ., Berlin NO . 43 , Meyer-
beerstr . 1—4 , oder an die von der Gesellschaft
beauftragten Aufkäufer.

§  5.
Vcrarbrilungsrrlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme bleibt die Verarbei¬
tung der beschlagnahmten Gegenstände bis zum
25 . Oktober 1917 allgemein erlaubt.

Vom 26 . Oktober 1917 ab ist eine weiter¬
gehende Verarbeitung als die im 8 3 Abs. 2
bezeichnete (Ernten , Trocknen , Schälen , Spalten,
Sortieren ) nur auf Grund einer von der Kriegs-
Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums erteilten Verarbeiiungserlaub-
nis gestattet.

§ 6.
Vordrucke für Anträge.

Anträge aus Freigabe oder Vcrarbeitungserlaub-
nis sind auf besonderen amtlichen Vordrucken zu
stellen , die bei der Vordruckverwaltung der Kriegs-

Rohstofs -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsininisteriums , Berlin SW . 48 , Verl . Hede-
mannstr . 10 , unter Angabe der Vordrucknummer
Bst . 1809 , erhältlich sind.

K 7.
Ausnahmen.

Ausgenommen von den Anordnungen dieser Be¬
kanntmachung sind solche Mengen an Weiden und
Weidcnstöcken , die bei einem Züchter (Grundeigen¬
tümer oder Pächter ) nicht mehr als gleichzeitig
zusammen 3 Zentner und bei einem Händler;
oder Verarbeiter nicht mehr als gleichzeitig zu¬
sammen 10 Zentner betragen.

Werden die vorgenannten Mindestmengen von
3 oder 10 Zentnern einmal überschritten , so unter¬
liegt der Äesamtbestand an Weiden und Weiden¬
stöcken den Anordnungen dieser Bekanntmachung.

.8 8.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge sind an die Kriegs-
Rohstoff - Abteilung , Holzzentrale . Sektion 6 , des
nZr ' itz ' £JUtM3}juniu,gS3u ;g uoh »jrtznoixtz (piißiugg
SW 48 , Frievrichstr . 223 , zu richten , und am
Kopfe des Schreibens mit der Aufschrift „ Be¬
trifft Weidenbeschlagnahme " zu versehen.

§ 9.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dein ! 10 . Ok¬

tober 1917 in Kraft.
Gleichzeitig werden die vor dem Inkrafttreten

dieser Bekanntmachung angeordneten Einzelbe¬
schlagnahmen über Vorräte der iw 8 1 bezeich-
netcn Gegenstände aufgehoben .*) ,

Frankfurt a . M ., den 10 . Oktober 1917.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Majinz , den 10 . Oktober 1917.
Das Gouvernement ver Festung Main ;. .

*) Unberührt durch das Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung bleiben die durch die Bekannt¬
machung Nr . (1. 1023/2 . 17 . K. R . A. vom 1.
April 1917 festgesetzten Höchstpreise sowie die durch
die Bekanntmachung Nr . 0 . 1600/3 . 17 . K. R . M
vom 15 . Mai 1917 angeordnete Meldepflicht und
Lagerbuchsührung . ' _j



MMtMlhllllg,
betreffend Meldepflicht für gewerbliche

Verbraucher von Kohle » Koks und
Briketts für Oktober 1917.

Auf Grund der 88 1 , 2, 6 der Verordnung
des Bundesrats über Regelung des Verkehrs mit
Kohle vom 24 . Februar 1917 (Reichs -Gesetzbl.
S . 167 ) und der 88 1 und 7 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über die Bestellung eines
Reichskommissars sür die Kohlenverteilung vom
28 . Februar (Reichs - Gesetzbl . S . 193 ) Wird be¬
stimmt :

K 1.
Meldefrist.

Die in der Bekanntmachung , betreffend Melde¬
pflicht sür gewerbliche Verbraucher vou Kohle,
Koks und Briketts , vom 17 . Juni 1917 (Reichs¬
anzeiger Nr . 145 ) vorgeschriebenen Meldungen sind
in der Zeit vom 1 . bis 5 . Oktober erneut zu
erstatten.

8 2.
Meldestellen.

1 . Die Meldungen sind gleichlautend zu er¬
statten:
a) an die für den Ort der gewerblichen Nieder¬

lassung des Meldepflichtigen zuständige Orts¬
kohlenstelle , beim Fehlen einer solchen an die
zuständige Kriegswirlschaftsstelle:

d) an die für den Ort der gewerblichen Nieder¬
lassung des Meldepflichtigen zuständige Kriegs¬
amtsstelle : , ^ ^

c) an den Reichskommissar für die Kohlenver¬
teilung , Berlin;

d) an den Lieferer des Meldepflichtigen.
2 . Bestellt der Meldepflichtige bei mehreren

Lieferern , so ist an Lehen Lieferer eine besondere
gleichlautende Meldekarte zu richten .) Es ist dem
Meldepflichtigen freigestellt , in Viesen Kartenie-
weils die Namen derjenigen Lieferer fortzulasten,
an die die betreffende Karte gerichtet ist.

3 . Für die von einem im Auslande wohnenden
Lieferer unmittelbar bezogenen böhmischen Kuhlen
siwd die sür den Handel bestimmten Melde¬
karten nicht an den betreffenden Lieferer , son¬
dern (soweit es sich um nicht im K̂önigreich
Bayern liegende gewerbliche Nieverlasiungen han¬
delt ) an den Kohlenausgleich Dresden zu senden,
und zwar mit der Aufschrift „ Auslmdskohle .
Für gewerbliche Niederlassungen , die im König¬
reich Bayern liegen , sind diese Meldekarten an
die sür ihren Bezirk znständgge Kriegsamrsstelle
bezw . Kriegsamtsnebenstelle zu senden .,

4 . Meldepflichtige lmit einer gewerblichen Nieder¬
lassung im Bezirk des Kohlenausgleichs Mannheim
(Absatzgebiet der Rheinischen Kohlenhandels - und
Reedereigcsellschast , gemäß Bekanntmachung vom
17 . Juni 1917 , 8 4 Ziffer 1c ) haben außer
den vorerwähnten Meldekarten eine besondere
gleichlautende Meldekarte an den Kohlenausgleich
Mannheim zu senden.

5 . Meldepslichtige mit einer gewerblichen Nie¬
derlassung im Königreich Sachsen senden eine
solche besondere Meldekarte an den Kohlenausgleich
Dresden.

8 3-
Meldung im Falle der Annahme Verweigerung der

Meldekarten durch Lieferer.
Wenn ein Meldepflichtiger keinen Lieferer zur

Annahme seiner Meldekarte bereitfindet , so hat
er neben der sür den Reichskommissar für die
Kohlenverteilung in Berlin bestimmten Melde¬
karte auch die für den Lieferer bestimmte Melde¬
karte dem Reichskommissar sür die Kohlmvertei-
lung , Berlin , einzusenden , und zwar mit einem
besonderen Begleitschreiben , in dem anzugeben i |t,
aus ' welchem Grunde die Meldekarte nicht an einen
Lieferer weitergeaeben wurde , und welcher Lieferer
vovgeschlagen wird. 8 4.
Weitergabe der Meldungen durch die Lieferer.

1'. Jeder Lieferer , denr eine Meldekarte zu¬
gegangen ist , hat sie ohne Verzug seinem eigenen
Lieferer werterzugeben , bis sie zu dem Lreferer
gelangt ist, her die meldepslichtigen Gegenstände
unmittelbar von der Grube bezieht oder selbst
erzeugt . „

2 . Falls ein Lieferer (Händler ) die m einer
Meldekarte aufgesührten Brennstoffe von mehre¬
ren Vorlieserern bezieht , so gibt er nicht die ur¬
schriftliche Meldekarte werter , sondern verteilt de¬
ren Inhalt auf soviel neue Meldekarten , als
Vorljeferer in Frage kommen . Diese neuen Melde¬
karten hat er an die einzelnen Borlieferer weiter¬
zugeben . Die sür die Aufteilung erforderliches
Einzelmeldekarten mit gleichem Vordruck wie die
übrigen Meldekarten finö bei den Ortskohlen-
stellen (Kriegswirtschaftsstellen , Kriegsamtsstellen)
für ie 0,03 Mk . erhältlich . Die Mengen der
nicht yiehr ergeben , als ' die der urschriftlichen
neuen aufgeteilten Meldekarte « dürfen zusammen
Karte . Jede neue Meldekarte hat
a ) die aus diese Karte entfallende Menge,
b) die aus die anderen Karlen verteilten Rest¬

mengen der urschriftlichen Karte
zu enthalten . Die neuen Meldekarten sind mit
dem Vermerk „ Ausgeteilt " und dem Namen der
aufteilendcn Firma zu versehe « . Die urschriftliche
Karte ist bis zum 1. April 1918 sorgsältrg auf¬
zubewahren.

3 . Jeher Lieferer oder Vorlrefercr , der von
einem im Auslande wohnenden Lieferer böh¬

mische Kohlen bezieht , hat die betreffenden Melde¬
karten nicht an den ausländischen Lieferer , son¬
dern , falls es sich um Meldekarten handelt, , bie
von im Königreich Bayern liegenden gewerblichen
Niederlassungen hcrrühreu , an die für die Vcr-
brauchsstelle zuständige Kriegsamtsstelle be,-w.
Kriegsamtsnebenstelle , andernfalls an den Kohlcn-
ausgleich Dresden zu senden . Die Karten für
solche ausländischen Lieferungen , sind mit der Auf¬
schrift „ Auslandskohle " zu versehen.

§ 5 . '
Unzulässigkeit von Doppclmeldungcn.

Meldungen derselben Bedarssmenge bei meh¬
reren Lieferern sind verboten.

8 6 .
Besondere Meldekarte » sür Oktober.

1. Zu den Meldungen sind nicht mehr die
für die beiden früheren Meldungen ansgegebenen
Meldekarten , sondern neue Vordrucke mit rotem'
Druck und dem Ausdruck „ Oktobermeldung " zu
benutzen.

2. Die Meldungen , bie mit Namensunterschrift
(Firmenunterschrift ) des Meldepflichtigen ver¬
sehen sein müssen , dürfen nur auf den amtlichen
Meldekarten erstattet werden , die jeder Meldk-
pslichtige bei der zuständigen Ortskohlenstelle,
beim Fehlen einer solchen bei der , zuständigen
KriegSivirtschastsstelle , gegen eine Gebühr von
0,15 Mk . sür vier zusammenhängende Karten be¬
ziehen kan« . Auch die im Falle des ' ß 4 -Abs . 2
noch weiter erforderlichen Meldekarten sind dort
einzeln erhältlich.

8 7.
Zusammenstellung bei dm Hanptltrferern.

1 . Lieferer , die die meldepslichtigen Brennstoffe
unmittelbar von der Grube beziehe « oder selbst
erzeugen <8 0 der Bekanntmachung vom 17 . Juni
1917 ) haben bis zum 18 . Oktober 1917 Listen
der bei ihnen gemeldeten Gesamtmengen cinzu-
reichen , für welche Vordrucke von dem Reichs¬
kommisar füc die Kohlenverteilung , Berlin , unter
der Bezeichnung „ Listenvordrucke sür Hauviliefe-
rcr " zu beziehen sind.

2 . Listen sind einzureichen:
a) für Steinkohlen und Koks an den Rcichs-

konnnissar sür die Kohlenverteilung in Berlin,
b) für Braunkohlen und Braunkohlenbriketts bzw.

Preßsteine je nach der Zuständigkeit an die
amtlichen Verteilungsstellen sär Braunkohlen in
Eöln , Berlin , Halle,

e) für GasanstaltSkoks an die Wirtschaftliche Ver¬
einigung Deutscher Gaswerke in Cvln bezw.
Berlin.
3 . Für etwa nach dem 18 . Oktober noch ein¬

gehende Melsungen sind Nachträge einzusenden.
8 8.

Inkrafttreten.
Diese Bekauntmachusug stritt am 1. Oktober 1917

in Kraft . Im übrigen verbleibt es bei den Be¬
stimmungen der Bekanntmachung , betreffend
Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von
Kohle , Koks und Briketts vom 17 . Juni 1917
(Reichsänzciger Nr . 145 ) .

Berlin , p en 20. September 1917.

Ter Rcikskomnnssar sür die Kohlenverteilung.

7Kflegs -flnleü?e

Die deutsde Tresse aller Parteien
[mahnt das deuMre WHzurZeichnungspflid)!B

Rafa Die deutsche « Winzer und die
fiebente Kriegsanleihe.

Der Winzerverband des Trierifchen
Bauern - Vercins  schreibt : „ Wieder stehen
wir vor einem Friedensschlüsse . Die Winzer wissen,
um was es dabei sür sie geht . Es geht ums
Ganze , Sieg oder Niederlage bringt die entschei¬
dende Antwort.

Würde das linke Rheinuser französisch , käme
es unter französischen Einfluß , oder würden die
Weinzölle den Wünschen der Franzosen entspre¬
chend festgesetzt, dann wären unsere Weinberge
keinen Pfifferling mehr wert , unsere Weine würden
in Zukunft pro Fuder 200 bis 300 Mark kosten.

Für den deutschen Weinbau gibt es also nur
eine Lösung der Frage : ein siegreicher
Friede und Wirtschaftsverträge nach

deutschem  K o u z e p k. Und därum müssen die
deutschen Winzer die 7 . Krieg sä u leihe  zeich¬
nen . Dank der Fürsorge des Staates , dank der
Fernhaltung von Höchstpreisen ergießt sich jetzt
und im kommenden Herbst ein Goldstrom über
die deutschen Wcingaue . DaS Vaterland hat , ein¬
gedenk d er schlechten Zeiten , die der Weinbau in
den letzten Jahrzehnten durchmachen mußte , dem
Goldstrom freien Lauf gelassen . Die Kassen der
Winzer werden sich füllen bis zum Rand.

Dieses Geld wird dem Winzer doppelten und
dreifachen Segen bringen , wenn cs in Kriegs¬
anleihe angelegt wird , denn ein großer Er¬
folg der 7 . Kriegsanleihe garantier«
uns einen st a r k e n Frieden.  Nicht Opfer¬
sinn und Vaterlandsliebe müssen zur Zeichnung
ansporneu , sondern das wohlverstawdeue eigene
Interesse.
_ Ein großer Erfolg der Anleihe wird ein
Schrecken sür unsere Feinde und für unsere Flau¬
macher sein , wird unseren Mut und unsere Zu¬
versicht beleben , wird den Krieg abkürzen
und uns die Garantie für einen starken Frieden
und sür eine glänzende Wirtschafts 'entwickelnng in
der Zukunft sichern . Darum muß der letzte Gro¬
schen beraüs ; das Geld kann uns nichts nutzen,
ist gar nichts wert , wenn der Krieg verloren
geht . Der Sieg gibt dem Gelbe doppelten Wert.
Bleibe also kein Winzer zurück. Wir sind es dem
Vaterlande schuldig und das Vaterland wich, ' un¬
sere Interessen später nicht vergessen ."

Vermischte Nachrichten.
m Aßinlinnshausen , 10 . Okt . Die hiesige Win-

zergmossenschaft ist aufgelöst worden . Die Liqui-
dations 'bilanz vom 29 . April 1917 besagte : Kassen¬
bestand 0 .50 Mk ., Forderungen 25 Mk ., Spar¬
kassenbuch 18 Mk ., Mobilien und Wein 4506 .25
Mark . Für Abtragung der Schuld wurden bei
der Nassauer Kasse 1225 .50 Mk . niedcrgelegt . Es
verbleibt ein Ueberschuß von 329 .84 Mk.

»i Kiedrich , 10 . Okt . Zwei Schweine im Ge¬
wicht von je einem Zentner wurde « einem hiesigen
Einwohner gestohlen . Die Spitzbuben hat man
noch nicht.

|m Aus dem Rheingau , 10 . Okt . In der Ge¬
markung Lorch wurde eine Weinernte , die einem
vollen Ertrag gleichkommt , eingebracht . Auf den
Morgen wurde etwa ein Stück geerntet . Für
den „ Bodenthaler " , der meist nach Trechtiugs-
Hansen fällt , weil die Weinberge dieser berühm¬
ten Lage Winzern der Gemeinde Trechtingshausen
gehören , würben 525 —560 Mk . für die 200 Liter
Maische , für Maische aus anderen Lagen 500 Mk.
erlöst . Das Stück (1200 Liter ) Most stellte sich
hier und in Lorchhausen auf 4050 —4300 Mk.

m Frei -Weinheim . 10 . Okt . Der Köln -Düssel¬
dorfer Schnelldampfer „ Bistnarck " hatte zwischen
hier und Oestrich einen anscheinend belanglosen
Zusammenstoß mit einem Kohlenkahn . Kurz dar¬
auf geriet er aber dann auf Grund . Nach länge¬
rer Arbeit konnte er wieder freigebracht und hier¬
her geschleppt werden . Er scheint eine Beschädi¬
gung am Rad davongetragen zu haben.

»i Eltville , 10 . Okt . Das Eiserne Kreuz erster
Klasse hat der Kommandeur Dresky,  Major
von hier , bekommen.

m Aus Mstinh essen, 10 . Okt . In einer gan¬
zen Reihe von Gemarkungen ist die allgemeine
Weinlese jetzt im Gange . Preise sind noch
genannt worden . Für den Zentner Portugieser
wurden in Ockenheim 160 Mk . erlöst . Das Sstst
Notmost kostete in Schwabenheini a . S . 4800 Mk- '
Bubenheim 4650 Mk . und mehr , Appstnheim 4600
-4750 Mk ., Jugenheim 4500 —4600 Mk -, ba¬
decken 4700 Mk .. Rieder -Saulheim 4700 Mk,
Gau -Odernheim 4750 Mk ., Wolfs 'heim lOOO-"
4700 Mk ., St . Johann und Sprendlingen 4600' '
4700 Mk . , Siefersheim und Frei -Laubershei »'
4750 - 4800 Mk.

nt Von der Bergstraße , 9 . Okt . Die Mandel'
ernte an der 52 Kilometer langen Bergstraße f“ **
sonst in der Regel nicht besonders gut aus , >r>e»
die Blüten sehr früh herauskommen und daB
beim ersten Frost erfrieren . In diesem
zog sich durch den anhaltenden Frost im Fru<
jahr die Blüte bis April hinaus und litt
Frost durchaus nicht . Deshalb gab es eine Ff*
porragend gute Mandel ernte , die nun gegenwär ^
hereingebracht wird - Die Nachfrage nach
dein ist sehr stack. Während früher sür &
Zentner 15 - 20 Mk . bezahlt wurden , müsst"
diesem Jahre bis ' 100 Mk . mit Schalen angeleg
werden . _

Verantw - Schristleitung : I . L. Metz , RüdesbeiF
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